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(54) VORRICHTUNG ZUM VERSCHLIESSEN EINES IM ERDBODEN AUSGEBILDETEN 
HOHLRAUMS

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (10) zum Verschließen eines im Erdboden (11) aus-
gebildeten Hohlraums (12), dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (10) die folgenden Elemente um-
fasst: eine Platte (1), die eine Fläche aufweist, die min-
destens zweifach größer ist als die Fläche der abzude-
ckenden Öffnung (3) des Hohlraums (12), wobei die Plat-
te (1) auf dem die Öffnung (3) umgebenden Erdboden
(11) abstützbar ist; und mindestens einen Dorn (2), der

in der Mitte der Platte (1) und normal zur Plattenebene
an der Platte (1) befestigt und in Schwerkraftrichtung an-
geordnet ist, wobei der mindestens eine Dorn (2) durch
die Öffnung (4) in den Hohlraum (12) einbringbar ist, wo-
bei der mindestens eine Dorn (2) vorzugsweise eine Län-
ge in Schwerkraftrichtung von mindestens 50 cm auf-
weist und ggf. die oberste Struktureinheit des zu ver-
schließenden Hohlraumes überragt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Verschließen eines im Erdboden ausgebilde-
ten Hohlraums, insbesondere von vertikalen Bohrungen
oder Schächten im Erdboden, die zu einem Tagesbruch
führen können.
[0002] Im Braunkohlenbergbau werden seit Jahren Fil-
terbrunnen zur Tagebauentwässerung eingesetzt. Ein
Teil dieser Filterbrunnen wird durch den fortschreitenden
Tagebau überbaggert, ein anderer Teil bleibt stehen und
ist zu verwahren. Erfolgt die Verwahrung unsachgemäß,
so kann es durch das Nachrutschen von Massen in den
Hohlraum des Filterrohres zu Tagesbrüchen kommen.
Um solche Ereignisse und daraus entstehende Gefähr-
dungen der öffentlichen Sicherheit zu vermeiden, ist eine
sichere Nachverwahrung von Filterbrunnen notwendig.
Bislang erfolgt eine solche Nachverwahrung durch ein
nachträgliches Aufbohren des Filterbrunnens sowie ei-
ner anschließenden Verfüllung mit einer Ton-Asche-Se-
diment-Suspension. Ein solches Verfahren führt zu er-
heblichen Kosten.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung bereit zu stellen, mit der die
obere Öffnung von vertikalen Bohrungen oder Schäch-
ten im Erdboden einfach, sicher, kostengünstig, zuver-
lässig und zeitlich dauerhaft zu verschließen bzw. zu ver-
wahren ist. Die unmittelbare Umgebung der zu verschlie-
ßenden Öffnung kann aus Erdboden bestehen, welcher
aus Locker- oder Festgestein entsprechend der örtlichen
Geologie zusammengesetzt sein kann. Vor der Installa-
tion der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann die unmit-
telbare Umgebung der zu verschließenden Öffnung mit
geeigneten Hilfsmitteln plan eingeebnet werden.
[0004] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung, welche zum Verschließen und Sichern eines im
Erdboden ausgebildeten Hohlraums ausgestaltet ist. Er-
findungsgemäß umfasst die Vorrichtung die folgenden
Elemente:

- eine Platte mit einer Fläche, die mindestens zwei-
fach größer ist, als die Fläche der abzudeckenden
Öffnung des Hohlraums, wobei die Platte auf dem
die Öffnung umgebenden Erdboden abstützbar ist,
und

- einen Dorn, der in der Mitte der Platte und normal
zur Plattenebene an der Platte befestigt und in
Schwerkraftrichtung angeordnet ist, wobei der Dorn
durch die Öffnung in den Hohlraum einbringbar ist,
und wobei der Dorn vorzugsweise eine Länge in
Schwerkraftrichtung von mindestens 50 cm auf-
weist, bevorzugt von mindestens 60 cm, weiter be-
vorzugt von mindestens 80 cm, insbesondere bevor-
zugt von 60 cm bis 180 cm bzw. von 80 cm bis 150
cm sowie die oberste Struktureinheit des obersten
Ausbauelementes überragt.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind

in den Unteransprüchen und in der Beschreibung offen-
bart.
[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung mit einer
Platte und einem Dorn hat den Vorteil, dass die hier be-
schriebene Vorrichtung eine Platte aufweist, die einen
Durchmesser besitzt, der wesentlich größer als die Öff-
nung des zu verschließenden Hohlraums ist, und dass
sich die Vorrichtung im Wesentlichen auf dem die zu ver-
schließende Öffnung umgebenden Untergrund abstützt.
Damit ist die Vorrichtung unabhängig von der Form und
Stabilität der zur verschließenden Öffnung bzw. des zu
verschließenden Hohlraums. Dadurch ist eine wesent-
lich kostengünstigere Vorrichtung zum Verschließen des
im Erdboden ausgebildeten Hohlraums möglich, insbe-
sondere von vertikalen Bohrungen oder Schächten im
Erdboden.
[0007] Die Innenwandung des im Erdboden ausgebil-
deten Hohlraums kann durch ein oder mehrere Stütz-
oder Ausbauelemente mit einer zentralen Öffnung teil-
weise oder vollständig ausgekleidet sein. Bevorzugt
weist der Dorn eine Länge in Schwerkraftrichtung auf,
die länger ist als das oberste, der Öffnung nächstgele-
gene Stütz- oder Ausbauelement. Dadurch wird ein ho-
rizontales Verrutschen des Dorns verhindert für den Fall,
dass das oberste Stütz- oder Ausbauelement verrutscht
oder ganz oder teilweise zerstört wird.
[0008] Gemäß einer Ausführungsform kann die Platte
kreisförmig, vieleckig oder oval ausgebildet sein. Mit an-
deren Worten ausgedrückt, kann die Platte in unter-
schiedlichen Formen ausgebildet sein. Dies hat den Vor-
teil, dass eine Konstruktion der Platte vielfältige Möglich-
keiten anbietet und an die jeweiligen Gegebenheiten um
die zu verwahrende Öffnung angepasst werden kann. In
einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die
Platte rechteckig, insbesondere quadratisch, ausgebil-
det.
[0009] Vorzugsweise überragt der Dorn den obersten
Rand der Öffnung des zu verwahrenden Hohlraums. Mit
anderen Worten ausgedrückt, liegt ein Teil des Dorns
oberhalb der Öffnung der zu verwahrenden Bohrung
oder des Schachtes.
[0010] Bevorzugt ist der Dorn in seiner Außenform teil-
weise oder vollständig zylindrisch oder konisch ausge-
bildet. Dabei kann, im Fall einer teilweisen oder vollstän-
digen konischen Außenform des Dorns, der konisch aus-
geformte Teil des Dorns teilweise oder vollständig in
Richtung der Einbringung in den zu verwahrenden Hohl-
raum von der Platte abstehend und damit in den zu ver-
wahrenden Hohlraum einführbar ausgebildet sein. Dies
hat den Vorteil, dass eine Herstellung des Dorns in kos-
tengünstiger Weise, beispielsweise mittels einer Dreh-
maschine, ermöglicht wird. Der Dorn der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung kann dabei massiv ausgebildet sein
oder einen oder mehrere Dornhohlräume umfassen.
[0011] Vorzugsweise ist der Dorn einstückig mit der
Platte verbunden. Dies hat den Vorteil, dass die vollstän-
dige Vorrichtung in einfacher Weise, zum Beispiel mittels
eines Gießverfahrens, hergestellt werden und einfach
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transportiert werden kann. Des Weiteren sind keine zu-
sätzlichen Verbindungselemente nötig, um die Bestand-
teile der Vorrichtung miteinander zu verbinden, was zu
einer weiteren Kostenersparnis führen kann.
[0012] Alternativ kann der Dorn als separates Element
getrennt von der Platte vorliegen und mit der Platte ver-
bindbar ausgestaltet sein. Mit anderen Worten, können
Dorn und Platte separat hergestellt, transportiert und erst
an Ort und Stelle der Verwendung miteinander verbun-
den werden. Dies erlaubt eine weitere Flexibilität in der
Verwendung der Vorrichtung und führt zu einem ggf. er-
leichterten Transport der Vorrichtung zum Einsatzort.
[0013] Bevorzugt ist der Dorn einstückig ausgebildet.
Alternativ kann der Dorn aus mehreren Teilen zusam-
mengesetzt sein. Ist der Dorn aus mehreren Teilen auf-
gebaut, so sind diese Teile bevorzugt kraftschlüssig mit-
einander verbunden. Damit kann eine unbeabsichtigte
Trennung der Teile ausgeschlossen werden.
[0014] Für den Fall, dass der Dorn als separates Ele-
ment mit der Platte verbindbar ausgebildet ist, ist es vor-
zugsweise vorgesehen, dass die Platte eine zentrale pri-
märe Plattenöffnung mit einem Durchmesser aufweist,
der kleiner ist als der Durchmesser des von in der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung der zu verwahrenden Öff-
nung abgewandten Endes des Dorns, während das ge-
genüberliegende Ende des Dorns einen Durchmesser
aufweist, der kleiner ist als der Durchmesser der zentra-
len primären Plattenöffnung. Damit ist der Dorn derart in
die zentrale primäre Plattenöffnung einbringbar, dass ein
Teil des Dorns von der Platte in Richtung des zu verwah-
renden Hohlraums absteht, während der Dorn nicht voll-
ständig durch die zentrale primäre Plattenöffnung durch-
führbar ist. Mit anderen Worten ausgedrückt, sind die
zentrale primäre Plattenöffnung und der Dorn derart aus-
gebildet, dass ein Durchfallen des Dorns durch die zen-
trale primäre Plattenöffnung ausgeschlossen ist. Bei-
spielsweise kann der Dorn eine partielle konische Au-
ßenform aufweisen. In diesem Fall kann der Dorn an ei-
nem Ende einen kreisförmigen Querschnitt mit einem
Durchmesser aufweisen, der kleiner ist als der Durch-
messer der zentralen primären Plattenöffnung, wobei
das gegenüberliegende Ende des Dorns einen kreisför-
migen Querschnitt aufweist mit einem Durchmesser, der
größer ist als der Durchmesser der zentralen primären
Plattenöffnung. Dadurch ist nur ein Teil des Dorns durch
die zentrale primäre Plattenöffnung einbringbar, wobei
der restliche Teil des Dorns durch den Rand der zentralen
primären Plattenöffnung blockiert (am "Durchrutschen"
gehindert) wird. Dies hat den Vorteil, dass eine Verbin-
dung zwischen der Platte und dem Dorn unmittelbar vor
der Installation der Vorrichtung in einer einfachen und
gerichteten Art und Weise ermöglicht wird.
[0015] Vorzugsweise sind der Dorn und die Platte
durch einen Bajonettverschluss oder über Vorsprünge,
Fortsätze oder Widerhaken und komplementäre Ausspa-
rungen miteinander verbindbar ausgebildet. Mit anderen
Worten ausgedrückt, weisen der Dorn und die Platte ei-
nen oder mehrere Fortsätze und/oder Aussparungen

auf, wobei Dorn und Platte derart komplementär ausge-
bildet sind, dass Dorn und Platte mittels der Fortsätze
und/oder Aussparungen miteinander verbindbar sind.
Dies hat den Vorteil, dass der Dorn und die Platte in einer
effizienten und gerichteten Weise miteinander gekoppelt
werden können, sodass eine werkzeuglose Trennung
von dem Dorn und der Platte nach der Montage nicht
möglich ist.
[0016] Bevorzugt weist die Platte Elemente auf, die ei-
nen manuellen oder maschinellen Transport oder eine
manuelle oder maschinelle Montage erlauben. Mit ande-
ren Worten, weist der Platte Haken, Ösen und/oder Tra-
gegriffelemente auf, sodass die Vorrichtung in einer ef-
fizienten Art und Weise transportiert und montiert werden
kann.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
die Platte mindestens eine sekundäre Plattenöffnung
aufweisen, die bevorzugt lotrecht zur Fläche der Platte
ausgebildet ist, wobei die mindestens eine sekundäre
Plattenöffnung derart angeordnet ist, dass sie:

- für den Fall, dass die Platte und der Dorn nicht ein-
stückig vorliegen, mit der primären Plattenöffnung
(5) zum Einführen des mindestens einen Dorns (2)
nicht überlappt,
oder

- für den Fall, dass die Platte wenigstens mit einem
Teil des Dorns einstückig ausgebildet ist, mit der
Grundfläche des mindestens einen Dorns (2) nicht
überlappt.

[0018] Dies hat den Vorteil, dass Flüssigkeit oder rie-
selfähiger Feststoff durch die mindestens eine Sekundä-
re Plattenöffnung hindurchtreten kann. Dies kann zu ei-
ner Verringerung des Drucks auf die Vorrichtung führen.
Dadurch ist eine stabile Montage der Platte auf dem zu
verwahrenden Hohlraum möglich. Des Weiteren kann
die mindestens eine sekundäre Plattenöffnung zur Be-
festigung bzw. Fixierung der Platte auf dem Erdboden
mittels beispielsweise eines Erdankers oder dergleichen
verwendet werden. Beispielsweise ist die Fläche der
Platte viereckig (z.B. rechteckig, insbesondere quadra-
tisch), wobei vier sekundäre Plattenöffnungen jeweils ei-
ner der Ecken der Platte zugeordnet sind. Bevorzugt be-
trägt der Durchmesser einer, mehrerer oder aller sekun-
dären Plattenöffnungen jeweils nicht mehr als ein Viertel
des Durchmessers der Grundfläche des Dorns bzw. der
zentralen primären Plattenöffnung.
[0019] Bevorzugt ist die Platte einteilig ausgebildet.
Dies hat den Vorteil, dass die Platte keine zusätzlichen
Verbindungselemente zum Verbinden von separaten
Plattenteilen aufweisen muss. Dies führt zu einer Verrin-
gerung der Herstellungskosten.
[0020] Alternativ kann die Platte mehrteilig ausgebildet
sein, wobei die Platte dann mindestens zwei Segmente
aufweist, die dauerhaft aneinander befestigbar sind. Dies
hat den Vorteil, dass die Platte in vorteilhafter Weise aus
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Segmenten aus verschiedenen Materialen und/oder
Strukturen gebildet sein kann. Da die einzelnen Segmen-
te separat hergestellt werden können und dann später
zur vollständigen Platte miteinander verbunden werden
können, kann eine Herstellung der Platte mit einer hohen
Flexibilität an benutzerdefinierten Eigenschaften ermög-
licht werden.
[0021] Vorzugsweise weist mindestens eine Seite der
Platte mindestens eine eingeprägte oder aufgedruckte
Kennzeichnung und/oder einen Marker auf. Mit anderen
Worten, kann die Platte auf einer oder mehreren Seiten
eingeprägte oder aufgedruckte Kennzeichnungen ent-
halten, zum Beispiel Text, Zahlen, Symbole oder QR-
Code (Quick Response Code). Des Weiteren kann die
Platte weitere Marker, formweise Metallkörper, RFID
(Radio-Frequency Identification) oder NFC (Near-Field
Communication), zu besseren Ortung enthalten. Dies hat
den Vorteil, dass Herkunftszeichen und Gütesiegel an-
gebracht sowie eine verbesserte Ortung der Vorrichtung
ermöglicht werden.
[0022] Bevorzugt weist der Dorn einen kreisförmigen
oder ovalen Querschnitt auf. Dies hat den Vorteil, dass
eine Herstellung des Dorns in kostengünstiger Weise,
beispielsweise mittels einer Drehmaschine, ermöglicht
wird.
[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
der Dorn mindestens zwei einzelne oder miteinander ver-
strebte Säulen aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass eine
Verstärkung des Dorns beziehungsweise der Vorrich-
tung insgesamt in einer effizienten, materialschonenden
Art und Weise ermöglicht ist.
[0024] Bevorzugt weist der Dorn zumindest eine Dicht-
lamelle auf. Die Dichtlamelle ist derart ausgebildet und
angebracht, dass darüber ein möglichst effektiver Ver-
schluss der Öffnung des zu verwahrenden Hohlraums
erreicht wird. Dazu ist die Dichtlamelle in der Regel an
einer der Außenseiten des Dorns angeordnet. Dies hat
den Vorteil, dass darüber eine effektive Abdichtung der
Öffnung des zu verschließenden Hohlraums möglich ist.
[0025] Bevorzugt ist zwischen dem Dorn und der In-
nenwand des Hohlraums ein Dämpfungselement ange-
ordnet. Dies hat den Vorteil, dass die Vorrichtung nicht
nur gegen in Schwerkraftrichtung gerichtete Kräfte, son-
dern auch gegen horizontale Kräfte geschützt ist. Da-
durch wird erreicht, dass die erfindungsgemäße Vorrich-
tung den zu verschließenden Hohlraum sicher, dauerhaft
und zuverlässig abdeckt.
[0026] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auch auf
ein Verfahren zum Verschließen eines im Erdboden aus-
gebildeten Hohlraums, bevorzugt zum Verschließen von
vertikalen Bohrungen oder Schächten im Erdboden, be-
sonders bevorzugt zum Verschließen von Filterbrunnen
zur Tagebauentwässerung, wobei das erfindungsgemä-
ße Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, dass der Hohl-
raum durch Verwendung einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung verschlossen wird und kein möglicher Tages-
bruch die öffentliche Sicherheit gefährdet. In einer be-
vorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens wird, vor dem Einsetzen der erfindungsgemäßen
Vorrichtung, die unmittelbare Umgebung der Öffnung
des zu verschließenden Hohlraums plan eingeebnet. Da-
bei erstreckt sich die unmittelbare Umgebung der Öff-
nung des Hohlraums bevorzugt mindestens auf die Flä-
che um die Öffnung des zu verschließenden Hohlraums,
die von der Platte der erfindungsgemäßen Vorrichtung
abgedeckt wird. Im erfindungsgemäßen Verfahren kann
um die Öffnung des zu verschließenden Hohlraums zu-
nächst eine Vertiefung oder Grube ausgehoben werden,
bevor die erfindungsgemäße Vorrichtung eingesetzt
wird. In diesem Fall, kann die Vertiefung oder Grube nach
dem Einsetzen der erfindungsgemäßen Vorrichtung wie-
der verfüllt und ggf. oberflächenplan eingeebnet werden.
[0027] Des Weiteren bezieht sich die vorliegende Er-
findung auch auf eine Verwendung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung, wobei die erfindungsgemäße Vorrich-
tung eingesetzt wird um einen im Erdboden ausgebilde-
ten Hohlraum zu verschließen, bevorzugt eine vertikale
Bohrung oder Schacht im Erdboden, besonders bevor-
zugt einen Filterbrunnen zur Tagebauentwässerung.

Zeichnungen:

[0028] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnungen und der nachfolgenden Be-
schreibung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer ersten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Figur 2 eine Draufsicht der ersten Ausführungsform
aus Figur 1;

Figur 3 eine schematische Darstellung einer zwei-
ten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer dritten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Figur 5 eine Draufsicht einer vierten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 6 eine Draufsicht einer fünften Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 7 eine Draufsicht einer sechsten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 8 eine Draufsicht einer siebten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 9 eine Draufsicht einer achten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;
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Figur 10 eine Draufsicht einer neunten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 11 eine Draufsicht einer zehnten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Figur 12 eine schematische Darstellung einer elften
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung;

Figur 13 eine schematische Darstellung einer zwölf-
ten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung;

Figur 14 eine Draufsicht einer dreizehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Figur 15 eine Draufsicht einer vierzehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Figur 16 eine Draufsicht einer fünfzehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Figur 17 eine Draufsicht einer sechzehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Figur 18 eine Draufsicht einer siebzehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Figur 19 eine Draufsicht einer achtzehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Figur 20 eine Draufsicht einer neunzehnten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung; und

Figur 21 eine Draufsicht einer zwanzigsten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Ausführungsformen der Erfindung

[0029] In der Figur 1 ist eine Vorrichtung 10 gemäß
einer ersten Ausführungsform in einer schematischen
Schnittdarstellung gezeigt. Die Vorrichtung 10 ist zum
Verschließen eines im Erdboden 11 ausgebildeten Hohl-
raums 12 ausgebildet. Die Vorrichtung 10 umfasst eine
Platte 1 und einen Dorn 2. Die Platte 1 weist eine Fläche
auf, die mindestens zweifach größer ist als die Fläche
der abzudeckenden Öffnung 3 des Hohlraums 12. Dabei
ist die Platte 1 auf dem die Öffnung 3 umgebenden Erd-
boden 11 abgestützt. Wie in der Figur 2 veranschaulicht,

weist die Platte 1 eine kreisförmige Form auf. Der Dorn
2 umfasst ein Kopfelement 31 sowie ein Körperelement
32. Der Dorn 2 wird in Mitte der Platte 1 und normal zur
Plattenebene an der Platte 1 formschlüssig gehalten und
in Schwerkraftrichtung angeordnet. Dabei ist der Dorn 2,
beziehungsweise das Körperelement 32, durch die Öff-
nung 3 in den Hohlraum 12 einbringbar, wobei der Dorn
2 vorzugsweise eine Länge in Schwerkraftrichtung von
mindestens 50 cm aufweist, bevorzugt von mindestens
60 cm, weiter bevorzugt von mindestens 80 cm, insbe-
sondere bevorzugt von 60 cm bis 180 cm bzw. von 80
cm bis 150 cm. Gemäß der in der Figur 2 veranschau-
lichten Ausführungsform, weist der Dorn 2, beziehungs-
weise das Kopfelement 31, eine kreisförmige Form auf.
[0030] Gemäß Figur 1, kann der Dorn 2 in seiner Au-
ßenform partiell konisch ausgebildet sein, wobei das En-
de D1 des Dorns 2 an der Plattenseite einen größeren
Durchmesser aufweist im Vergleich zum Durchmesser
am gegenüberliegenden Ende D2 des Dorns 2. Damit ist
der Durchmesser des Querschnitts am Ende D2 kleiner
als der Durchmesser des Querschnitts am Ende D1. Des
Weiteren ist der Durchmesser des Querschnitts am Ende
D2 kleiner als der Durchmesser des zu verwahrenden
Hohlraums 12 bzw. der Öffnung 3 des zu verwahrenden
Hohlraums 12. Des Weiteren ist es zu sehen, dass die
Länge des Dorns 2 den obersten Rand 4 der Öffnung 3
des zu verwahrenden Hohlraums 12 überragt.
[0031] Figur 3 veranschaulicht eine schematische Dar-
stellung einer weiteren Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 10. Der Dorn 2 ist in seiner Au-
ßenform vollständig zylindrisch ausgebildet, also mit ei-
nem konstanten Querschnitt über die Länge des Körper-
elements 32 des Dorns 2. Mit anderen Worten ausge-
drückt, weist das Ende D1 des Dorns 2, beziehungsweise
des Körperelements 32, an der der Platte zugewandten
Seite einen Querschnitt auf, der dem Querschnitt am En-
de D2 entspricht. Der Durchmesser a des Querschnitts
des Endes D1 sowie D2 des Dorns 2 ist an den Durch-
messer der Öffnung 3 des zu verschließenden Hohl-
raums 12 angepasst und kann beispielsweise zwischen
300 mm und 100 mm liegen insbesondere bei 315 mm.
Das Körperelement 32 umfasst einen ersten Körperteil
41 und einen zweiten Körperteil 42. Der erste Körperteil
41 weist eine Länge b auf, die z.B. zwischen 160 mm
und 230 mm liegt, insbesondere bei 194 mm. Der zweite
Körperteil 42 weist eine Länge c auf, die zwischen 800
mm und 1200 mm liegt, insbesondere bei 1000 mm. Der
erste Körperteil 41 kann mit dem zweiten Körperteil 42
mittels einer Stumpfnaht 43 verbunden sein. Das Kopf-
element 31 des Dorns 2 umfasst ein erstes Kopfteil 44
und ein zweites Kopfteil 45, die kraftschlüssig miteinan-
der beispielhaft mittels Schweißen verbunden sind. Das
erste Kopfteil 44 weist eine Dicke g auf, die zwischen 15
mm und 50 mm liegt, insbesondere bei 30 mm. Das zwei-
te Kopfteil 45 weist eine Dicke h auf, die zwischen 15
mm und 35 mm liegt, insbesondere bei 25 mm. Das erste
Kopfteil 44 weist einen Durchmesser d auf, der zwischen
320 mm und 360 mm liegt, insbesondere bei 340 mm.
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Das zweite Kopfteil 45 weist einen Durchmesser e auf,
der zwischen 250 mm und 300 mm liegt, insbesondere
bei 277,6 mm. Dabei kann der Dorn 2 am Ende D1 eine
zusätzliche Erweiterung 46 aufweisen, die einen Durch-
messer f aufweist, der zwischen 315 mm und 390 mm
liegt, insbesondere bei 370 mm. Das Kopfelement 31
kann mit dem Körperelement 32 beispielsweise mittels
eines Vorschweißbundes 47 miteinander verbunden
sein.
[0032] Der Dorn 2 kann einen Dornhohlraum aufwei-
sen. Bevorzugt überragt ein Teil des Dorns 2 die Platte
1. Der Dornhohlraum weist den Durchmesser e auf, der
zwischen 250 mm und 300 mm liegt, insbesondere bei
277,6 mm. Des Weiteren kann der Dorn 2 in seiner Au-
ßenform partiell oder vollständig zylindrisch oder konisch
ausgebildet sein.
[0033] Die Platte 1 weist eine zentrale primäre Platte-
nöffnung 5 auf, wobei der Dorn 2 in die zentrale primäre
Plattenöffnung eingebracht wird. Der Dorn 2 kann ein-
stückig mit der Platte 1 verbunden sein, beispielsweise
mittels eines Gießverfahrens. Des Weiteren kann der
Dorn 2 als separates Element mit der Platte 1 verbindbar
sein. Zum Beispiel weist der Platte 1 die zentrale primäre
Plattenöffnung 5 auf, durch welche der Dorn 2 in den
Hohlraum 12 eingebracht werden kann. Vorzugsweise
ist es vorgesehen, dass die Platte 1 eine zentrale primäre
Plattenöffnung 5 mit einem Durchmesser kleiner als ei-
nen Durchmesser des Dorns 2 aufweist, sodass nur ein
Teil des Dorns 2 durch die zentrale Plattenöffnung 5 ein-
bringbar ist und der Dorn 2 derart ausgebildet ist, dass
ein Durchfallen des Dorns 2 durch die zentrale primäre
Plattenöffnung 5 ausgeschlossen ist. Beispielsweise
kann der Dorn 2 wenigstens teilweise konisch ausgebil-
det sein. In diesem Fall, weist der Dorn 2 am Ende D2
einen Querschnitt mit einem Durchmesser auf, der klei-
ner ist als der Durchmesser der zentralen primären Plat-
tenöffnung 5, wobei das Ende D1 des Dorns 2 einen
kreisförmigen Querschnitt mit einem Durchmesser auf-
weist, der größer ist als der Durchmesser der zentralen
primären Plattenöffnung 5. Dadurch wird nur ein Teil des
Dorns 2 durch die zentrale primäre Plattenöffnung 5 ein-
bringbar, wobei der restliche Teil des Dorns 2 durch den
Rand 6 der zentralen primären Plattenöffnung 5 aufge-
halten wird.
[0034] Figur 4 veranschaulicht eine weitere Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung 10. Vorzugsweise sind der
Dorn 2 und die Platte 1 durch einen Bajonettverschluss
13 oder Widerhaken 14 miteinander verbindbar ausge-
bildet. So kann beispielsweise an der Außenseite des
Körperelements 32 des Dorns 2 ein Längsschlitz ange-
ordnet sein, an dessen Ende sich rechtwinklig ein kurzer
Querschlitz anschließt (in den Figuren nicht veranschau-
licht). Des Weiteren besitzt die innere Seite der zentralen
primären Plattenöffnung 5 der Platte 1 einen Fortsatz,
der in den Querschlitz einführbar ist und dann die feste
Verbindung bewirkt. Wenn das Köperelement 32 durch
die zentrale primäre Plattenöffnung 5 eingeschoben
wird, kann eine Steck-Dreh-Bewegung erfolgen, wo-

durch der Fortsatz in dem korrespondierenden Quer-
schlitz durch den Längsschlitz einrasten kann.
[0035] Gemäß einer in der Figur 5 veranschaulichten
weiteren Ausführungsform der Vorrichtung 10 kann die
Platte 2 mehrteilig, beispielsweise in vier Segmente oder
Teile 15, 16, 17, 18, ausgebildet sein. Dabei sind zumin-
dest zwei Segmente, bevorzugt mindestens vier Seg-
mente oder Teile 15, 16, 17, 18, miteinander befestigbar.
Bevorzugt ist die Platte 1 derart ausgestaltet, dass die
Platte 1 hinreichende Stabilität besitzt, die durch Werk-
stoffeigenschaften, Dicke der Platte 1 oder die innere
Struktur der Platte 1 bewirkt wird, um einwirkenden ver-
tikalen Kräften zu widerstehen.
[0036] Figur 6 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Vorrichtung 10, wobei die Platte 1 Elemente, insbeson-
dere Tragegriffelemente 19, aufweist, die einem manu-
ellen oder maschinellen Transport oder einer manuellen
oder maschinellen Montage dienen. Die Tragegriffele-
mente 19 können derart an der Platte 1 angeordnet sein,
dass die Tragegriffelemente 19 drehbar um eine Achse
20 entlang der Fläche der Platte 1 ausgebildet sind. Dies
kann eine Drehung der Tragegriffelemente 19 um die
Achse 20 zum Greifen des Tragegriffelements 19 und
zum Tragen der Platte 1 ermöglichen. Des Weiteren kann
die Seite 21 der Platte 1 eine eingeprägte oder aufge-
druckte Kennzeichnung 22 und einen Marker 23 aufwei-
sen.
[0037] Figuren 7 bis 11 veranschaulichten verschiede-
ne weitere Ausführungsformen der Vorrichtung 10, wo-
bei die Platte 1 und der Dorn 2 bzw. das Kopfelement 31
unterschiedliche geometrische Formen aufweisen. Ge-
mäß der Figur 7 ist die Platte 1 bevorzugt quadratisch
ausgebildet, wobei der Dorn 2 einen kreisförmigen Quer-
schnitt aufweist. Gemäß den Figuren 8 bis 11 ist die Plat-
te 1 bevorzugt kreisförmig ausgebildet, wobei der Dorn
2 einen vieleckigen Querschnitt (Figur 8), einen quadra-
tischen Querschnitt (Figuren 9 und 10) bzw. einen drei-
eckigen Querschnitt (Figur 11) aufweist. Erfindungsge-
mäß können die Platte 1 und/oder der Dorn 2 oval aus-
geformt sein.
[0038] Figur 12 veranschaulicht eine weitere Ausfüh-
rungsform der Vorrichtung 10, gemäß welcher der Dorn
2 mindestens eine Dichtlamelle 24 aufweist. Die Dicht-
lamelle 24 kann aus verschiedenen Werkstoffen gebildet
sein, beispielsweise aus verschiedenen Copolymeren.
Des Weiteren kann der Dorn 2 bzw. das Körperelement
32 mehrteilig ausgebildet sein, wie in Figur 13 gezeigt
ist. Ein erstes Teil 33 ist an der Außenform des Körper-
elements 32 angeordnet bzw. damit verbunden. Des
Weiteren kann ein zweites Teil 34 an der Außenseite des
ersten Teils 33 angeordnet bzw. damit verbunden sein.
Dabei können die einzelne Teile 32, 33 aus unterschied-
lichen Werkstoffen gebildet sein und/oder unterschiedli-
che Strukturen aufweisen.
[0039] Figur 14 und Figur 15 zeigen weitere Ausfüh-
rungsformen der Vorrichtung 10, gemäß welchen der
Dorn 2 mindestens zwei einzelne Säulen 35 aufweist.
Gemäß Figur 14 weist der Dorn 2 zwei einzelne Säulen
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35 auf und gemäß Figur 15 weist der Dorn 2 drei einzelne
Säulen 35 auf. Figuren 16 und 17 veranschaulichen Aus-
führungsformen der Vorrichtung 10, gemäß welchen der
Dorn 2 mindestens zwei mittels einer Verstrebung 36 mit-
einander verstrebten Säulen 35 auf. Gemäß Figur 16
weist der Dorn 2 zwei miteinander mittels einer Verstre-
bung 36 verstrebte Säulen 35 auf und gemäß Figur 17
weist der Dorn 2 drei miteinander mittels zwei Verstre-
bungen 36 verstrebte Säulen 35 auf.
[0040] Figuren 18 und 19 zeigen weitere Ausführungs-
formen der Vorrichtung 10, gemäß welchen der Dorn 2
an seiner Außenseite 37 mindestens einen Fortsatz 38
aufweist. Gemäß Figur 18 weist der Dorn 2 an seiner
Außenseite 37 vier Fortsätze 38 auf und gemäß Figur 19
weist der Dorn 2 an seiner Außenseite 37 drei Fortsätze
38 auf. Gemäß einer in der Figur 20 veranschaulichten
Ausführungsform der Vorrichtung 10 weist der Dorn 2 an
seiner Außenseite 37 vier Aussparungen 39 auf.
[0041] Figur 21 zeigt eine schematische Darstellung
einer weiteren Ausführungsform der Vorrichtung 10, wo-
bei die Platte 1 mindestens eine sekundäre Plattenöff-
nung 40 aufweist, die senkrecht/lotrecht zur Grundfläche
der Platte 1 ausgebildet ist, wobei die mindestens eine
sekundäre Plattenöffnung 40 derart angeordnet ist, dass
diese mit der Grundfläche des Dorns 2 bzw. mit der
Grundfläche der zentralen primären Plattenöffnung 5
nicht überlappt. In der Figur 21 gezeigten Ausführungs-
form ist die Platte 1 quadratisch ausgebildet und weist
eine zentrale primäre Plattenöffnung 5 sowie vier sekun-
däre Plattenöffnungen 40 auf. Die Platte 1 ist quadratisch
ausgebildet mit einer Seitenlänge i, die zwischen 800
mm und 1200 mm liegt, insbesondere bei 1000 mm. Die
primäre zentrale Plattenöffnung 5 weist einen Durchmes-
ser k auf, der zwischen 310 mm und 360 mm liegt, ins-
besondere bei 340 mm. Die sekundäre Plattenöffnung
kann in einem Abstand j von dem jeweiligen Plattenrand
liegen, wobei der Abstand j zwischen 100 mm und 200
mm liegen kann, insbesondere 150 mm beträgt. Des
Weiteren weist die jeweilige sekundäre Plattenöffnung
40 einen Durchmesser I auf, der zwischen 50 mm und
200 mm liegt, insbesondere bei 100 mm.

Bezugszeichen

[0042]

1 Platte
2 Dorn
3 Hohlraumöffnung
4 oberer Rand
5 zentrale primäre Plattenöffnung
10 Vorrichtung
11 Erdboden
12 Hohlraum
13 Bajonettverschluss
14 Widerhaken
15 Segmentteil
16 Segmentteil

17 Segmentteil
18 Segmentteil
19 Tragegriffelement
20 Achse
21 Seite der Platte 1
22 Kennzeichnung
23 Marker
24 Dichtlamelle
31 Kopfelement
32 Körperelement
33 erstes Teil
34 zweites Teil
35 Säule
36 Verstrebung
37 Außenseite
38 Fortsatz
39 Aussparungen
40 sekundäre Plattenöffnung
41 erster Körperteil
42 zweiter Körperteil
43 Stumpfnaht
44 erster Körperteil
45 zweiter Körperteil
46 zusätzliche Erweiterung
47 Vorschweißbund
D 1 Ende des Dorns
D 2 Ende des Dorns

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Verschließen eines im Erdbo-
den (11) ausgebildeten Hohlraums (12),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (10) die folgenden Elemente um-
fasst:

- eine Platte (1), die eine Fläche aufweist, die
mindestens zweifach größer ist als die Fläche
der abzudeckenden Öffnung (3) des Hohlraums
(12), wobei die Platte (1) auf dem die Öffnung
(3) umgebenden Erdboden (11) abstützbar ist;
und
- mindestens ein Dorn (2), der in der Mitte der
Platte (1) und normal zur Plattenebene an der
Platte (1) in Schwerkraftrichtung angeordnet ist,
wobei der mindestens eine Dorn (2) durch die
Öffnung (3) in den Hohlraum (12) einbringbar
ist, wobei der mindestens eine Dorn (2) vorzugs-
weise eine Länge in Schwerkraftrichtung von
mindestens 50 cm aufweist und ggf. die oberste
Struktureinheit des zu verschließenden Hohl-
raumes überragt.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei die Platte
(1) kreisförmig, vieleckig oder oval ausgebildet ist.

3. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, wobei der mindestens eine Dorn (2), in
seiner Außenform partiell oder vollständig zylind-
risch oder konisch ausgebildet ist.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Dorn (2) ein-
stückig mit der Platte (1) verbunden oder als sepa-
rates Element mit der Platte (1) verbindbar ist.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Platte (1) eine zentrale primä-
re Plattenöffnung (5) mit einem Durchmesser (k) klei-
ner als einen Durchmesser (d) des mindestens einen
Dorns (2) aufweist, sodass ein Teil des mindestens
einen Dorns (2) durch die zentrale primäre Platten-
öffnung (5) einbringbar ist.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Dorn (2) und
die Platte (1) durch einen Bajonettverschluss oder
Widerhaken miteinander verbindbar ausgebildet
sind.

7. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Platte (1) mindestens eine se-
kundäre Plattenöffnung (40) aufweist, die senkrecht
zur Fläche der Platte (1) ausgebildet ist, wobei die
mindestens eine sekundäre Plattenöffnung (40) der-
art angeordnet ist, dass diese mit der primären Plat-
tenöffnung (5) zum Einführen des mindestens einen
Dorns (2) oder mit der Grundfläche des mindestens
einen Dorns (2) nicht überlappt.

8. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Dorn (2) ei-
nen kreisförmigen oder ovalen Querschnitt aufweist.

9. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Dorn (2) min-
destens zwei einzelne oder miteinander verstrebte
Säulen (35) aufweist.

10. Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der mindestens eine Dorn (2) an
seiner Außenseite mindestens einen Fortsatz (38)
oder eine Aussparung (39) aufweist.

11. Verfahren zum Verschließen eines im Erdboden (11)
ausgebildeten Hohlraums (12), insbesondere zum
Verschließen von vertikalen Bohrungen oder
Schächten im Erdboden,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10 eingesetzt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei es sich bei dem
Hohlraum um einen Filterbrunnen zur Tagebauent-
wässerung handelt.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei vor dem
Einsetzen der Vorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10 die unmittelbare Umgebung der Öffnung
des zu verschließenden Hohlraums plan eingeebnet
wird.

14. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10 zum Verschließen eines im Erdbo-
den ausgebildeten Hohlraums, insbesondere zum
Verschließen von vertikalen Bohrungen oder
Schächten im Erdboden.

15. Verwendung nach Anspruch 14, wobei es sich bei
dem Hohlraum um einen Filterbrunnen zur Tagebau-
entwässerung handelt.
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